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Wenn (Ehe-) Paare einige Jahre zusammenleben,
mehren sich in ihrer Umgebung Anspielungen, in

denen Freunde und Verwandte ihre Erwartung ausdrük-
ken, man möge doch allmählich an Nachwuchs denken.
Bisweilen werden sogar scherzhaft Geschenke gemacht,
die dieses Anliegen unterstreichen: Ein Paket Windeln,
ein Strampelhöschen, Kinderspielzeug. Keine Frage: Ge-
rade in unserer kinderarmen Gesellschaft ist der Erwar-
tungsdruck hoch. Was aber, wenn die Kinderlosigkeit
eines Paares nicht frei gewählt, sondern ungewollt ist?
Wenn die beiden sich selbst nichts sehnlicher wünschen
als ein Kind? Hochrechnungen zufolge sind in Österreich
derzeit etwa 10 % aller (Ehe-) Paare ungewollt kinderlos.
Für sie steigt der Druck noch – zu den eigenen sehn-
suchtsvollen Wünschen kommen jene der Umgebung er-
schwerend hinzu.

Schande – Strafe – Versagen.
Kinderlosigkeit im alten Israel und heute

Vermutlich werden sich solche ungewollt kinderlosen
Paare gut mit den LeidensgenossInnen identifizieren kön-
nen, von denen uns die Bibel in nicht geringer Zahl be-
richtet: Das sind Abraham und Sara (Gen 15–21), Isaak

und Rebekka (Gen 25,21), Jakob und Rahel (Gen 29,31–
30,24), Elkana und Hanna (1 Sam 1), Zacharias und
Elisabet (Lk 1,5–25). Sie alle empfinden es als quälende
Last, als Schande und als Strafe Gottes, keine Kinder
bekommen zu können. Das entspricht ganz der damals
herrschenden Überzeugung: Kinder zu empfangen, ist
göttliches Geschenk, ist Segen, ist Heil. Wer sich an
Gottes Gebote hält, wird Kinder empfangen (Ex 23,25f).
Kinderlosigkeit wiederum ist Strafe (und manchmal wird
auch der Grund für die Strafe benannt, z. B. die Zurück-
setzung Leas durch Jakob, was Gott durch den Kinder-
segen für Lea und die Unfruchtbarkeit Rahels „aus-
gleicht“ (Gen 29,31), oder der Ungehorsam des Volkes
Israel, der zur Unfruchtbarkeit der Israelitinnen führt
(Jer 15,7), Schande, Fluch (Hos 9,14). Ein kinderloser
Mensch kann kein von Gott geliebter Mensch sein.

Dabei liegt es in der „Ursachenforschung“ der Bibel immer
an den Frauen: Sara ist „unfruchtbar“ (Gen 11,30), Rahels
und Hannas Schoß bleiben „verschlossen“ (Gen 29,31; 1
Sam 1,5) usw. Biologisch stimmt das in den angeführten
Fällen sogar, da die betreffenden Männer allesamt mit
anderen rechtmäßigen Frauen (es ist ja noch die Zeit der
Polygynie) Kinder haben. Interessant scheint aber doch,
daß nie von einem Mann erzählt wird, der mit seinen
sämtlichen Frauen keine Kinder haben kann.

Was ist, wenn Kindersegen ausbleibt? Teilweise greifen
die Betroffenen in ihrer Verzweiflung zu sehr abstrusen
Lösungsstrategien: Sara etwa gibt ihrem Mann Abraham
ihre Magd Hagar zur gesetzlichen Nebenfrau, und diese
bringt ein Jahr später Ismael zur Welt. Doch als sich
Hagar daraufhin über ihre Herrin erhebt und diese zu-
rücksetzt, verlangt Sara von Abraham, die Zweitfrau
wortwörtlich „in die Wüste zu schicken“ (Gen 16,1–6).
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Lieber soll ihr Mann ohne Erben bleiben, als daß sich
die Magd zur Herrin aufspielt. Weniger abstrus, sondern
eher nüchtern und pragmatisch ist das biblische Gebot
der sogenannten Leviratsehe: War eine Frau kinderlos zur
Witwe geworden, hatte der Bruder des verstorbenen
Mannes die gerichtlich einklagbare Pflicht, die Schwäge-
rin zu heiraten und mit ihr Kinder zu zeugen. Der erste
aus dieser Verbindung hervorgehende Sohn sollte dann
den Namen des verstorbenen Mannes tragen und dessen
Erbe antreten (Dtn 25,5–10; vgl. Tamar, die sich das Recht
mit viel List erkämpft, Gen 38,1–30; Rut 2–4; Mk 12,18–
27).

Nun ist es für das Verständnis der biblischen Texte un-
erläßlich, die historischen Hintergründe solcher Ansich-
ten und Praktiken zu verstehen. Zwei Aspekte fallen hier
insbesondere ins Gewicht: Erstens hatte ein kinderloses
Paar niemanden, der es im Alter und bei Krankheit ver-
sorgte. Kinder waren damals die einzig mögliche Pensi-
onsversicherung, und ihr Ausbleiben hatte katastrophale
soziale Folgen. Zweitens herrschte damals, und ich be-
ziehe mich jetzt auf die Zeit bis zum 3. Jh. v. Chr., aus der
die meisten der hier zitierten Texte stammen, noch eine
andere Vorstellung vom Weiterleben nach dem Tod: Isra-
el glaubte nämlich nicht wie die meisten Religionen sei-
ner Umgebung, daß der einzelne nach dem Tod in einer
jenseitigen Wirklichkeit weiterlebt. Das empfand man als
billige Vertröstung und als pure Spekulation. Nein, mit
dem Tod ist es aus, der Mensch kehrt zum Staub zurück,
und das ist es dann gewesen (Gen 3,19 und sogar noch
Koh 3,21) – so lautet das illusionslose Credo Israels, das
erst im 2. Jh. v. Chr. zugunsten einer Jenseitshoffnung kor-
rigiert wird. Gleichwohl wollte man nicht ganz auf die
Vorstellung einer Zukunft des Verstorbenen verzichten.
Wenn der aber nicht persönlich weiterlebt, kann er das
nur im Fortbestehen seines Namens in seinen Kindern.
Erst wenn der letzte Nachkomme in direkter Linie ausge-
storben ist, so die Folgerung, ist ein Mensch wirklich im
Vollsinn des Wortes gestorben. Kinderlosigkeit heißt da-
mit aber in der Bibel: Definitives „Sterben“ der Eltern.
Daß das als Fluch Gottes verstanden werden mußte, ist
evident.

In unseren modernen europäischen Gesellschaften steht
Kinderlosigkeit natürlich in einem ganz anderen Kontext,
und deswegen wäre es Unsinn, die biblischen Texte 1:1
auf die heutige Zeit zu übertragen. Weder hängt die indi-
viduelle Altersversorgung eines einzelnen Paares am Vor-
handensein eigener Kinder, noch gehen wir davon aus,
daß wir nach dem Tod in unseren Kindern weiterleben.
Kinderlosigkeit heute steht vielmehr im Kontext unserer
Wohlstands- und Leistungsgesellschaft: Wohlstandsge-
sellschaft: Ich kann alles sofort bekommen, wenn ich nur
das nötige Kleingeld habe – Verzicht ist bestenfalls eine
Konsequenz knapper Kassen. So gesehen sind Kinder
etwas, das wir uns „leisten“ oder eben nicht „leisten“
können – sie sind ein Luxusgut, ein Wohlstandsartikel.
Und spätestens wenn ein Paar in die Befruchtungsklinik
kommt, erwartet es die sofortige und zielsichere Erfüllung
seines Wunsches. Schließlich werden die dort Tätigen für
ihre Arbeit gut bezahlt. Leistungsgesellschaft: Ich kann
alles erreichen und „machen“, wenn ich mich nur ent-
sprechend engagiere. Im Umkehrschluß liegt es dann
aber allein an mir, wenn etwas nicht klappt oder nicht
erreicht wird. Kinderlosigkeit wird so unterschwellig zu
einer Sache von Versagen. Ob ausgesprochen oder nicht:
Wir haben Mitleid mit ungewollt Kinderlosen, denn sie
„können“ eben nicht! Besonders unfruchtbare Männer

trifft das oft sehr schwer – schließlich greift es das klassi-
sche Männerbild fundamental an.

Ganz kurz möchte ich auf das heutige Israel verweisen,
wo das orthodoxe Judentum das Sagen hat, das keine
historische Kritik biblischer Aussagen kennt. Hier gilt
noch wortwörtlich: Kinder sind Segen, Kinderlosigkeit ist
Fluch und Strafe. Damit ist es für gläubige Juden oberstes
Gebot, um jeden Preis Eltern zu werden. Die Inanspruch-
nahme künstlicher Befruchtungstechniken im Falle der
Kinderlosigkeit ist praktisch Pflicht. Wer sie verweigert,
gilt als ungehorsam und ungläubig. Und so wundert es
kaum, daß Israel weltweit das Land mit der größten Dich-
te an Befruchtungskliniken (und im übrigen auch an
embryonalen Stammzell-Linien) ist. Frauen unternehmen
teils über 30 Versuche, um doch noch ein Kind zu be-
kommen. Im Falle einer pränatal festgestellten Behinde-
rung nehmen sie den selektiven Fetozid oder auch die
Abtreibung aller im Mutterleib befindlicher Feten in Kauf.
Umgekehrt zahlt der Staat Frauen bis zum Alter von 45
Jahren die vollen Kosten sämtlicher Befruchtungsversu-
che, danach übernimmt er bis 51 Jahre den größten Teil
der Kosten für die assistierte Reproduktion mittels Eizell-
spende. So herrscht in Israel ein geradezu unerträglicher
gesellschaftlicher Druck. Auf der Ebene politischer De-
batten wird er zweifellos verstärkt durch Verweis auf den
Kinderreichtum der Palästinenser, dem man etwas ent-
gegensetzen müsse, um nicht bald in der Minderheit zu
sein. Ursprung aber ist eindeutig eine vorkritische, unhi-
storische Lesart biblischer Texte seitens der orthodoxen
Rabbiner. Und dem kann die christliche Theologie sowohl
aus methodischen als auch aus folgenorientierten Über-
legungen heraus nicht folgen. Ein derartiger Druck zur
assistierten Reproduktion ist aus christlicher Perspektive
weder biblisch begründbar noch ethisch verantwortbar.

Ultima ratio unter bestimmten Bedingungen:
Zur normethischen Bewertung der

künstlichen Befruchtung

Muß dann aber die assistierte Reproduktion aus ethi-
schen Gründen insgesamt abgelehnt werden? Oder kann
sie in gewissen Grenzen doch als sinnvoll und verant-
wortbar angesehen werden? Ich möchte diese Frage in
zwei Schritten beantworten: Zunächst auf der Ebene all-
gemeiner ethischer Normen, und dann auf der Ebene in-
dividueller Entscheidungen einzelner betroffener Paare.

Auf der Ebene der Normen geht es in der Ethik um die
Frage, was vernünftigerweise erlaubt sein sollte und was
unter Abwägung aller Vor- und Nachteile vernünftiger-
weise verboten werden muß. Es geht also um allgemeine
Regeln, an die sich alle Beteiligten zu halten haben. Und
hier ist die amtliche Position der römisch-katholischen
Kirche seit zwei Jahrzehnten relativ klar: Die Instruktion
„Donum Vitae“ der Glaubenskongregation vom 10.3.1987
über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen
Leben und die Würde der menschlichen Fortpflanzung
[1] lehnt in Kap. 2.2 alle Methoden künstlicher Befruch-
tung unter allen denkbaren Umständen ab. Begründung:
Das Auseinanderreißen der liebenden Vereinigung der
beiden Partner im Geschlechtsakt und der Zeugung eines
Kindes als Frucht dieser Liebe stehe im Widerspruch zur
menschlichen Natur.

Es handelt sich dabei um dasselbe Begründungsmuster
wie jenes, das 1968 in der Enzyklika „Humanae Vitae“



317J. REPRODUKTIONSMED. ENDOKRINOL. 5/2006

Papst Pauls VI. (Nr. 10–12) zum generellen Verbot aller
Mittel der künstlichen Empfängnisregelung führte [2]. In-
sofern hat es in der katholischen Bevölkerung wie auch in
der theologischen Fachwelt eine eher kritische Kommen-
tierung erfahren, denn: Geschlechtsakt und Zeugung
mögen im Falle der künstlichen Befruchtung auseinan-
dergerissen sein – die Liebe der beiden Partner zueinan-
der und das Entstehen des Kindes sind es deswegen noch
lange nicht. Im Gegenteil: Wenn sich zwei Menschen,
die in einer guten und stabilen Partnerschaft leben, für
eine künstliche Befruchtung entscheiden, ist das ja gera-
de ein Ausdruck ihrer tiefen und lebendigen Liebe zuein-
ander. Sicher: Es bleibt für sie eine nicht leichte Aufgabe,
das zwangsläufig eher kühle und technische Vorgehen
der assistierten Reproduktion in einen Horizont einzu-
betten, der das betroffene Paar auch in der Klinik ein
Maximum an Liebe und Wärme spüren läßt. Aber das ist
kein hinreichendes Argument für ein normatives Pau-
schalverbot der assistierten Reproduktion.

Insofern hat sich im Kreise meiner FachkollegInnen fol-
gende Position durchgesetzt [3]: Als ultima ratio, d. h. als
äußerstes Mittel nach Ausschöpfung aller anderen Mög-
lichkeiten, kann eine homologe Befruchtung innerhalb
einer stabilen Ehe verantwortet werden. Nicht ethisch
verantwortbar scheinen aber sämtliche Formen der hete-
rologen Befruchtung – ob sie nun rechtlich erlaubt sind
oder nicht.

Erstens also: Die assistierte Reproduktion kann nur das
äußerste Mittel, die ultima ratio zur Erfüllung des Kinder-
wunsches sein. Denn sie ist das mit den meisten negati-
ven Nebenwirkungen und Belastungen verbundene Mit-
tel. Man denke an die hormonale und psychische Bela-
stung der Frau, an ihre Unsicherheit zwischen Implanta-
tion und Ausbleiben der Regel, an die schon genannte
kühle Atmosphäre einer Klinik und den eher technischen
Charakter der Zeugung neuen Lebens usw.

Es wäre also seitens der Gesellschaft und der politischen
Mandatsträger ethisch verpflichtend, die Ursachenfor-
schung für die wachsende ungewollte Kinderlosigkeit
voranzutreiben und, wo Ursachen eindeutig identifiziert
werden können, für ihre Beseitigung Sorge zu tragen. Das
gilt für Faktoren, die zu dem relativ hohen und stetig weiter
steigenden Erstgeburtsalter der Frauen führen – einer zwei-
felsfrei feststehenden Ursache für ungewollte Kinderlosig-
keit –, aber eben auch für noch weitgehend unerforschte
Einflüsse der Umwelt – man denke an Schadstoffe in der
Luft – oder der sozialen Organisation – ich nenne nur die
enorme psychische Belastung in vielen Berufen. Die as-
sistierte Reproduktion ist und bleibt eine nachhinkende
Therapie des „Symptoms“ Kinderlosigkeit. Als solche ist
sie wichtig und hilfreich. Aber wir dürfen die Ursachen
und ihre Erforschung nicht aus dem Blick verlieren.

Zweitens nannte ich als eingrenzende Bedingung ethi-
scher Erlaubtheit die homologe Befruchtung. Warum
diese Beschränkung? Ich kann hier nicht alle Formen
heterologer Befruchtung im einzelnen durchgehen. Je-
doch läßt sich guten Gewissens sagen: Alle bergen im
Hinblick auf das gezeugte Kind gravierende Gefahren
und Belastungen. Denn wir Menschen haben uns darauf
geeinigt, unsere Identität nicht allein durch unsere sozia-
len Eltern zu definieren, sondern auch durch unsere bio-
logischen Eltern. Eltern wollen „sich“ fortpflanzen und
nicht irgendjemanden (das Reflexivpronomen unserer
Sprache sagt sehr viel!). Und Kinder wollen hören, daß

sie „wirklich“ Kinder ihrer Eltern sind. Sie wollen sehen,
daß sie vom Vater die Nase und die mathematische Bega-
bung und von der Mutter die Haare und das Gespür für
Musik geerbt haben. Wo das nicht möglich ist, wie im
Falle von Adoptivkindern, wirft es das Kind in schwere
Krisen und Selbstzweifel.

Kann man wirklich davon ausgehen, daß durchschnittli-
che Eltern in der Lage wären, bei ihrem Kind solche
Zweifel aufzufangen, wenn es erfährt, daß sein biologi-
scher Vater oder seine biologische Mutter jemand anders
ist? Und daß das gesellschaftliche Umfeld des Kindes
hiermit „normal“ und gut umgehen kann? Die einzigen
mir bekannten Studien aus England lassen eher das Ge-
genteil befürchten [4]: Weniger als 10 % der europäi-
schen Kinder, die aus einer heterologen Befruchtung her-
vorgehen, wissen darum. Das Thema wird tabuisiert. Und
wenn sie dann irgendwann doch davon erfahren, empfin-
den sie es mit überwältigender Mehrheit als Verrat! In
diesem offenkundigen Konflikt zwischen dem Wohl der
Kinder und dem Kinderwunsch der Paare hat der Staat
aber die größere Verantwortung gegenüber dem schwä-
cheren Beteiligten, also dem Kind: Das Kindeswohl geht
eindeutig vor dem Wunsch der Erwachsenen auf ein
„eigenes“ Kind. Die heterologe Befruchtung legt dem
Kind eine schwere Hypothek in die Wiege, und daran
darf sich keine öffentliche Einrichtung beteiligen. In
Österreich, Deutschland und einigen anderen Ländern
sieht das der Gesetzgeber auch so.

Die dritte Bedingung einer stabilen Partnerschaft erklärt
sich aus demselben Grund: Das Wohl eines in vitro ge-
zeugten Kindes hat absoluten Vorrang. Natürlich gelangt
man hier an die Grenzen der Prognose: Wer kann schon
mit Sicherheit sagen, ob ein Paar die nächsten Jahrzehnte
zusammenbleiben wird? Geschulte PsychologInnen wer-
den aber zumindest mit einer relativ hohen Wahrschein-
lichkeit eine richtige Prognose über die Stabilität einer
Beziehung aufstellen. Und mehr ist bei keiner ethischen
Entscheidung verlangt.

Versuch nach aufgeklärter Entscheidung:
Zur existenzialethischen Bewertung der

künstlichen Befruchtung

So weit in aller Kürze die normethische Frage. Ich komme
zum Problem der individuellen Entscheidung eines Paares
für oder gegen künstliche Befruchtung: Wie kann sicherge-
stellt werden, daß diese Entscheidung gut fällt? Mit „gut“
meine ich, daß die Entscheidung auch langfristig bejaht
werden kann, egal was sich ereignet. Eine gute Entschei-
dung ist eine, die das Paar höchstwahrscheinlich nicht be-
reuen, sondern für die es auch später dankbar sein wird.
Das ist die existenzialethische Bewertung der assistierten
Reproduktion durch ein konkretes Paar ganz persönlich.

Ethisches Leitbild ist hier die „informierte Entscheidung“,
wie sie im „informed consent“ der Medizinethik seit eini-
gen Jahrzehnten Standard ist. Ein Paar braucht hinrei-
chende Information darüber, was mit der assistierten
Reproduktion auf es zukommt. Dabei erstreckt sich die
nötige Klarheit v. a. auf zwei Ebenen: Neben der medizi-
nischen spielt die psychosoziale eine große, ja sogar die
vorrangige Rolle [5].

Medizinisch wäre erstens die Aufklärung über das rein
technische Vorgehen wichtig, insbesondere im Blick auf
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die Frau. Dabei muß ihr bezüglich der psychischen Fol-
gen etwa der hormonalen Stimulation „reiner Wein“ ein-
geschenkt werden. Psychisch kann das für sie zu einer
Achterbahn der Gefühle werden, und das muß sie wis-
sen. Zweitens ist zu klären, was das erlebnishafte Ausein-
anderreißen von Liebesakt und Zeugung emotional be-
deutet und wie das die konkrete Klinik aufzufangen ver-
sucht: Wie schauen die Räume aus? Wie ist die menschli-
che Betreuung während der Behandlung? Wo kann sich
der Mann während des Eingriffs aufhalten bzw. wie weit
kann er seine Frau begleiten? Drittens wäre auf die ehrli-
cherweise zu erwartende (Miß-) Erfolgsrate hinzuweisen
und zu klären, wie das Paar damit umgehen kann. Erst an
vierter Stelle steht die konkrete Frage über die Zahl der
einzusetzenden Embryonen und die Methode der Wahl,
die freilich mit der dritten Frage der Erfolgsrate eng zu-
sammenhängt.

Genau an diesem Punkt schließt sich der psychosoziale
Beratungs- und Abklärungsbedarf an: Wollen wirklich
beide Partner die assistierte Reproduktion? Oder gibt einer
nur dem Drängen des anderen nach? Welche Motivatio-
nen führen zu dem Entschluß und sind diese auf Dauer
tragfähig? Wurden die Alternativen (Leben ohne Kind,
Adoption) ernsthaft erwogen? Was ist im Falle einer Mehr-
lingsschwangerschaft? Was ist, wenn ein Mißerfolg ein-
tritt: Wie viele Versuche ist man bereit zu unternehmen,
und wann gibt man es auf? Wie stark ist also der Kinder-
wunsch? Das Erleben des Mißerfolgs ist in der Regel
asymmetrisch: Das was geschieht erlebt die Frau durch
die hormonale Stimulation und die dann auftretende
Regelblutung viel intensiver und emotionaler. Wie weit
kann sich der Mann hier einfühlen? Wie weit kann durch
psychologische Betreuung sichergestellt werden, daß das
„emotionale Loch“ nicht übermächtig wird, und daß bei-
de Partner den Kummer und die Enttäuschung gemein-
sam tragen?

Nun gilt in der Beratungsszene seit langem als „Gold-
standard“, daß eine gute Entscheidung die „ergebnis-
offene“ Beratung braucht. Die beratende Person soll von
sich aus „wie eine Waage in der Mitte stehen“ [6]. Sie hat
zwar unweigerlich eigene Präferenzen und Wertorientie-
rungen, doch dürfen diese keinesfalls so stark in den Vor-
dergrund gestellt werden, daß die beratenen Personen
mehr oder weniger subtil zu einer der denkbaren Optio-
nen hingezogen werden. Wie kann solche Ergebnisoffen-
heit seitens der beratenden ÄrztInnen und PsychologIn-
nen gesichert werden? In einem Krankenhaus in öffent-
licher oder gemeinnütziger Trägerschaft mag das gelingen,
wenn seitens des Trägers kein wirtschaftlicher Druck auf
die beratenden Personen ausgeübt wird. In einer Privat-
klinik, die explizit kommerzielle Ziele verfolgt, wird das
nicht reichen. Hier müßte mindestens die psychosoziale
Beratung unabhängig von der Befruchtungsklinik laufen.
Denn die Beratung durch das Klinikpersonal hat hier die
Dynamik eines Verkaufsgesprächs. Es geht ja um viel
Geld. Verständlicherweise möchte man seine Dienstlei-
stung verkaufen und ist überzeugt davon, etwas Gutes
anzubieten. Das aber verhindert die nötige Ergebnisoffen-
heit, die in einer so sensiblen Materie nötig ist.

Meines Erachtens sollte es Standard sein, vor einer assi-
stierten Reproduktion in aller Ruhe sowohl eine medizi-
nische als auch eine psychologische Beratung durchzu-
führen. Nur so ist ein umfassender „informed consent“

möglich. Und es sollte ebenso Standard sein, im Mißer-
folgsfall psychologische Betreuung aktiv anzubieten. So
weit ich sehe, ist das in manchen Kliniken auch schon
der Fall. Aber ein Standard aller Befruchtungszentren
dürfte es wohl noch nicht sein. Freilich, das ist eine Ko-
stenfrage. Aber was passiert, wenn hier nichts angeboten
wird? Die Menschen gehen entweder dorthin, wo sie die
Beratung gratis bekommen – z. B. zu uns SeelsorgerInnen
(was ich persönlich nicht selten erlebe) oder in gemein-
nützige Beratungsstellen. Oder aber sie bleiben mit ihrer
schweren Belastung allein.

Um nicht mißverstanden zu werden: Ich freue mich mit
jedem Paar, dem aufgrund der modernen Reproduktions-
medizin ein Kind ermöglicht werden kann. Und unter
den genannten Eingrenzungen kann ich diese Technik
auch guten Gewissens bejahen. Aber als Theologe fühle
ich mich auch für die Schattenseiten einer an sich guten
Möglichkeit verantwortlich. Ich möchte, daß auch sie
wahrgenommen werden. Und daß wir gemeinsam an
ihrer Verringerung arbeiten.

Und noch etwas ist mir wichtig: Ungewollte Kinderlosig-
keit ist weder eine Strafe Gottes, noch eine Schande,
noch ein Versagen. Wir sollten allen Betroffenen signali-
sieren: Gott geht alle Wege mit uns Menschen mit. In sei-
nen Augen kann auch Kinderlosigkeit zum Segen werden
– wenn sie bewußt angenommen und mit einer anderen
Art von Liebe und Fruchtbarkeit gefüllt wird. Hier läge
denn auch der wichtigste Beitrag der Kirchen und ihrer
SeelsorgerInnen: Durch die Vermittlung eines Gottes-
bildes, das mehr und anders ist als die Spiegelung inner-
weltlicher Ideale wie Leistung oder Wohlergehen, das
Bewußtsein zu stärken, daß Gottes Möglichkeiten größer
sind als menschliches Begreifen. Und daß sich dem Men-
schen Wege zu Glück und Erfüllung eröffnen können, die
er erst dann als solche begreift, wenn er sie gegangen ist.
Freilich: Sie zu gehen braucht einen Vorschuß an Vertrau-
en und Zuversicht. Aber gerade um diese Grundhaltun-
gen geht es dem christlichen Glauben ja zuallererst.
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